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Satzung 

 der Marler Tafel e. V. 

(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 10. Oktober 2000) 
 
 
 

§ 1  Name, Sitz und Rechtsform 
 
(1) Der Verein ,,Marler Tafel e.V. " mit Sitz in Marl verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

und mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.  

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Sammlung von nicht mehr benötigten, 
aber noch verwendungsfähigen Nahrungsmitteln und anderen Gegenständen des unmittelbaren 
persönlichen Gebrauchs und deren Zuführung an Bedürftige, wie Sozialhilfeempfängern, Obdach-
losen etc. sowie durch Spenden, die zur Verwirklichung des Satzungszweckes eingesetzt werden. 

 
(2) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Marl eingetragen und führt nach Eintragung 

den Zusatz e.V. 
 

§ 2   
 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
 

§ 3 
 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
§ 4 

 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 

§ 5  Auflösung des Vereins 
 
Bei Auflösung des Vereins und bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an die Stadt Marl, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu 
verwenden hat. 

 
 

§ 6  Mitgliedschaft 
 

(1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten. 
 
Die Mitgliedschaft kann in Form der aktiven und in Form der Förder-Mitgliedschaft erworben werden.  
Fördermitglieder unterstützen den Verein ideell oder finanziell und sind nicht stimmberechtigt.  

Aktive Mitglieder unterstützen den Verein durch ihre freiwillige unentgeltliche regelmäßige Mitarbeit 
und sind stimmberechtigt. 

Weitere Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

 Der Beitritt zum Verein steht juristischen Personen ebenfalls offen. 
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(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand des Vereins zu richten. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung des Vorstandes wird dem Antragsteller schriftlich 
mitgeteilt. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an.  

(3) Die Mitgliedschaft endet: 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) mit Beendigung der Mitarbeit, 
c) durch schriftliche Austrittserklärung des Mitglieds, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein aus einem wichtigen Grund. 

(4) Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erfolgen. 

(5) Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied grob gegen die Interessen des 
Vereins verstoßen hat, bei juristischen Personen bezieht sich dies auf deren gesetzliche Vertreter.  

(6) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das Mitglied ist vor der Beschlussfassung anzuhören. 
Ausschlüsse sind von der Mitgliederversammlung zu bestätigen. 

 
 

§ 7  Rechte und Pflichten 
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und die Einrichtungen des 

Vereins in Anspruch zu nehmen. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die in § 2 genannten Bestrebungen und Aufgaben des Vereins in jeder 
Weise zu fördern und den im Rahmen dieser Satzung gefassten Beschlüssen nachzukommen. 

 
 

§ 8  Finanzen 
 

Der Verein finanziert sich durch Spenden und Einnahmen aus Anerkennungsbeiträgen für ausgegebene 
Waren (max. 10% des Warenwertes). Ausgaben für den Verein, die nach Absprache mit dem Vorstand 
getätigt wurden, werden von den o.g. Einnahmen beglichen. 

 
 

§ 9  Geschäftsjahr 
 
(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 10  Organe des Vereins 
 
 Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung (§ 11) und 

b) der Vorstand (§ 12). 
 

§ 11  Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Gremium des Vereins. Sie beschließt über alle 

Angelegenheiten des Vereins, soweit nicht die Satzung die Zuständigkeit eines anderen Organs 
festlegt. Ihr obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

 
a) Feststellung und Änderung der Satzung 
b) Aufstellung der Grundsätze für die Arbeit des Vereins 
c) Genehmigung der Jahresabrechnung 
d) Entgegennahme des Geschäftsberichts des Vorstands 
e) Entlastung des Vorstands 
f) Wahl der Vorstandsmitglieder 
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g) Auflösung des Vereins 
h) Bestätigung des Ausschlusses von Mitgliedern. 
 

(2) Die Mitglieder sind entsprechend § 6 stimmberechtigt. 

(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes von dem/der  Vorsitzenden 
jährlich einmal schriftlich einberufen. 

 Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es der Vorstand beschließt, oder 
wenn Mitglieder, die zusammen mindestens ein Fünftel der Stimmen vertreten, es unter Angabe der 
Verhandlungspunkte beantragen. 

4) Die Einladungen zur Mitgliederversammlung müssen unter Angabe der Tagesordnung mindestens 
zwei Wochen vorher bekannt gegeben werden. 

(5) Anträge und Ergänzungen der Tagesordnung sind mindestens eine Woche vor der Mitglie-
derversammlung dem/der Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Sie sind von dem/der Vorsitzenden 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von 
dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet. Ist auch dieser/diese verhindert, wählt die Mitglie-
derversammlung einen Versammlungsleiter. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig.  

(8) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, mit Ausnahme über die Änderung der 
Satzung und die Auflösung des Vereins, hierzu eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. 

(9) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden oder seinem 
Vertreter und dem Protokollführer zu unterschreiben und bei der nächsten Mitgliederversammlung zu 
genehmigen ist. 

 
 

§ 12  Vorstand 
 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus: 

a) dem/der Vorsitzenden,       
b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,   
c) dem/der Schatzmeister/in,     
d) dem/der stellvertretenden Schatzmeister/in,   
e) dem/der Schriftführer/in,     
f) dem/der stellvertretenden Schriftführer/in,   

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten, 
beschränkt auf die Ämter des/der Vorsitzenden, des/der Stellvertreters/in, des/der Schatz-meisters.  

(3) Neben dem Vorstand gemäß(1) und (2) werden Beisitzer gewählt, die beratende Funktion haben. 

(4) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  
 Wiederwahl des von der Mitgliederversammlung entlasteten Vorstandes bzw. der Vorstands-

mitglieder ist zulässig. 

(5) Der/die Vorsitzende, im Verhinderungsfalle der/die stellvertretende Vorsitzende, beruft und leitet die 
Sitzung des Vorstandes. Er/sie ist verpflichtet, den Vorstand regelmäßig einzuberufen, oder aber wenn 
dies von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei Vorstandsmitglieder vertreten sind. Bei Beschluss-fassung 
entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist das Ergebnis 
der Stimmen der Vorstandsmitglieder zu a) c) und e) entscheidend. 

 
(7) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit diese durch Satzung nicht der 

Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Insbesondere hat der Vorstand folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Erstellung der Tagesordnung, 
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b) Rechnungslegung und Bericht über das vergangene Geschäftsjahr, einschließlich  Auskunft über 
die Mitgliederbewegungen und evtl. Aufnahmeverweigerungen und Ausschlüsse,  

c) Unterrichtung der Mitgliederversammlung über die geplanten und durchgeführten Aktivitäten. 

(8) Der Vorstand kann zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben Ausschüsse einrichten, die ihn bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen und beraten. 

 
 

§ 13  Kassenprüfung 
 
Die Kasse des Vereins wird einmal im Jahr durch zwei Kassenprüfer geprüft, die von der Mitglieder-
versammlung des Vereins gewählt werden. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen 
Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
Schatzmeisters. 
 
 
 
Marl, den  10. Oktober 2000 
 
 
 
gez.  S. Wittstamm gez. G.  Arnold Gez.  Christine Kuhnen 
 
 
 
 
gez.  I. Schoppe gez.  H. Michalzik gez.  P. Benning 
 
 
 
 
gez.  G.  Balzereit gez.  W. Arndt 


